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Der Weg in die Selbständigkeit  – aufgepasst auf 
interne Prozesse und Fristen 
Der Schritt in die Selbständigkeit ist für viele ein Lebenstraum. Um ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, braucht es keine Superkräfte. Der Weg nach der Firmengründung birgt jedoch einige 
Hürden, und der Lebenstraum kann sich schnell zum Albtraum entwickeln. Der Artikel zeigt die 
wichtigsten Punkte, die es nach der Gründung zu beachten gilt.

Der Businessplan ist ausgearbeitet, die 
Marktanalyse erstellt und die Firma ge-
gründet – nun steht dem Start in die  
Selbständigkeit nichts mehr im Wege. 
Nebst dem anspruchsvollen Aufbau des 
Unternehmens, wird den internen Pro-
zessen und Fristen meist zu wenig Be-
achtung geschenkt. Vielen Jungunter-
nehmerinnen und -unternehmern ist 
nicht bewusst, dass auch unmittelbar 
nach der Gründung einige administrative 
Pflichten rufen, wobei bei Bedarf exter-
ne Hilfe beigezogen werden sollte. Der 
Zeitstrahl zeigt die wichtigsten Zeitpunk-
te nach der Firmengründung chronolo-
gisch auf. 

Buchführung als  
Grundvoraussetzung
Die kaufmännische Buchführung und 
Rechnungslegung wird im OR Art. 957 
ff. geregelt und ist Grundvoraussetzung 
für jede erfolgreiche Firma. Die nachfol-
gend aufgeführten Gesellschaften sind 
von der kaufmännischen Buchführungs-
pflicht befreit, müssen aber mindestens 
eine vereinfachte Buchhaltung führen:

 � Einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften (Kollektiv- und Komman-
ditgesellschaften), die im letzten Ge-
schäftsjahr einen Umsatzerlös unter 
500'000 Franken erzielt haben

 � Vereine und Stiftungen, die nicht ver-
pflichtet sind, sich ins Handelsregis-
ter eintragen zu lassen 

Die vereinfachte Buchhaltung umfasst 
eine Aufstellung über Einnahmen und 
Ausgaben sowie der Vermögenslage.
Dennoch kann es sich auch für diese Ge-
sellschaften lohnen, eine doppelte Buch-
haltung zu führen. Dient diese doch als 
gutes Hilfsmittel für die Führung des 
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eigenen Unternehmens, da relevante Er-
kenntnisse und Kennzahlen rund um die 
Geschäftstätigkeit gewonnen werden 
können.

Soziale Sicherheit ist zentral
Sehr wichtig ist, dass man sich bereits 
bei der Gründung Gedanken über die so-
ziale Sicherheit als Unternehmer oder 
Unternehmerin macht. So muss man 
sich überlegen, welches Gehalt man für 
sich sowie für seine Mitarbeitenden ver-
sichern möchte bzw. kann. Aufgrund der 
Kosten wird dieses Thema leider oft, 
mit einschneidenden Folgen für das Un-
ternehmen und die Organe der Gesell-
schaft für das Unternehmen, die Orga-
ne und Mitarbeitenden der Gesellschaft, 
vernachlässigt.  

Es gilt auch, daran zu denken, einmal im 
Jahr die definitiven Lohnsummen bei 
der Ausgleichskasse und den Versiche-
rungen zu melden und die Lohnausweise  
auszustellen. Auch ist empfohlen, die 
Personaladministration mit Arbeitsver-
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Firmengründung erfolgt:

- Versicherungen abgeschlossen?

- Buchhaltung und das   
  Rechnungswesen startbereit?

- Personal und Lohnsummen bei
  Sozialversicherungen gemeldet?

- MWST-Pflicht gegeben?

- Kann künftiger Umsatz 
  abgeschätzt werden?

- Kann bei Beginn der Umsatz 
  nicht abgeschätzt werden, 
  muss drei Monate nach der 
  Geschäftsaufnahme für die
  MWST-Pflicht erneut eine  
  Beurteilung erfolgen.

- Bei MWST-Pflicht ist 
  periodengerechte Abrechnung 
  zwingend zu beachten.

- Provisorische Geschäftszahlen 
  können bzw. sollten auch den 
  Sozialversicherungen und 
  Steuerverwaltungen gemeldet 
  werden, damit provisorische 
  Steuerrechnungen ausgestellt 
  werden können. 

Ende 1. Geschäftsjahr: 
Damit die Fristen eingehalten 
werden können, sollte zumin-
dest ab diesem Zeitpunkt die 
Buchhaltung nachgeführt 
werden.

Ende der Frist zur Einreichung 
der Lohndeklarationen

Ende der Frist zur Einreichung 
privater Steuererklärungs-
unterlagen 
(kantonal unterschiedlich)

Ende der Frist zur Einreichung 
der Steuererklärung der 
Gesellschaft 
(je nach Geschäftsform und 
Kanton unterschiedlich)

Der Weg in die Selbständigkeit im Zeitstrahl

Die in der Grafik erfassten Zeitangaben gelten lediglich als Beispiel und müssen bei jeder Gesellschaft individuell betrachtet werden.
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FAZIT
Viele Gründerinnen und Gründer 
denken, dass der grösste Schritt 
in die Selbständigkeit mit der Fir-
mengründung gemacht sei. Der 
administrative Aufwand danach 
ist jedoch genauso wichtig – zu 
den grundlegendsten Herausfor-
derungen gehören dabei:
• Liquiditätsplanung
• Set-up Administration und  
 Buchhaltung
• Abklärungen im Bereich Versi- 
 cherungen und soziale  
 Sicherheit
• Anmeldungen Mitarbeitende,  
 saubere Personaladministra- 
 tion
• Prüfung Mehrwertsteuerpflicht  
 und möglicher Optionen für  
 eine freiwillige Unterstellung,  
 Einhaltung der Fristen
• Steuerplanung vor Ablauf des  
 Steuerjahrs, frühzeitige Verlän- 
 gerung allfälliger Fristen

trägen, Mitarbeiterdossiers, Verein- 
barungen, Lohnabrechnungen, Krankmel- 
dungen etc. sauber zu führen und auf-
zubewahren. Eine Veränderung der 
Lohnsumme sollte direkt bei der Sozial-
versicherungsanstalt sowie bei den Ver-
sicherungen gemeldet werden, um grös- 
sere Nachzahlungen und Verzugszinsen 
zu vermeiden.

Aufgepasst bei der Mehrwertsteuer
Grundsätzlich gilt bei der Aufnahme ei-
ner unternehmerischen Geschäftstätig-
keit unabhängig von der Rechtsform die 
Mehrwertsteuerpflicht. Wird dabei eine 
der nachfolgend genannten Umsatzlimi-
ten nicht überschritten, ist ein Unterneh-
men grundsätzlich von dieser Pflicht be-
freit:

 � Nicht-gewinnstrebige, ehrenamtlich 
geführte Sport- oder Kulturvereine: 
150'000 Franken Umsatz aus Leistun-
gen im In- und Ausland, die nicht von 
der Steuer ausgenommen sind.

 � Bisher nicht genannte Unternehmen: 
100'000 Franken Umsatz aus Leis-
tungen im In- und Ausland, die nicht 
von der Steuer ausgenommen sind. 

Bereits in der Anfangsphase muss man 
prüfen, ob eine Mehrwertsteuerpflicht 
besteht oder ob allenfalls eine freiwillige 
Unterstellung sinnvoll wäre. Viele Unter-
nehmen sind zwar nicht mehrwertsteu-
erpflichtig, dennoch ist eine freiwillige 

Unterstellung sehr wichtig, um unnötige 
Zusatzbelastungen zu vermeiden.
Ist das Unternehmen bei der Mehrwert-
steuer angemeldet, muss es je nach Ab-
rechnungsmethode viertel- oder halb-
jährlich eine Mehrwertsteuerabrechnung 
erstellen und diese bei der eidgenössi-
schen Steuerverwaltung einreichen. 
Wird die Abrechnung nicht fristgerecht 
eingereicht, kann die Steuerverwaltung 
eine Einschätzung vornehmen, und es 
können Verzugszinsen anfallen.

Steuern sind abhängig von der 
Rechtsform
Die Besteuerung der eigenen Gesell-
schaft ist abhängig von der Rechtsform. 
Bei Personengesellschaften wird sämtli-
ches Einkommen aus der selbständigen 
Erwerbstätigkeit in der privaten Steuerer-
klärung erfasst und vollumfänglich beim 
Bund, beim Kanton und bei den Gemein-
den besteuert. In den meisten Kantonen 
muss die private Steuererklärung bis 
Ende März eingereicht werden. Die Frist 
ist bei Erhalt der Steuerformulare zu prü-
fen und kann gegebenenfalls verlängert 
werden.

Im Gegensatz zu den Personengesell-
schaften muss bei Kapitalgesellschaften 
(GmbH/AG) eine separate Steuererklä-
rung eingereicht werden. In den meis-
ten Fällen endet die Frist Ende Juni, was 
aber je nach Kanton variieren kann. Die 

genannten Fristen können zwar verlän-
gert werden, dies muss aber vor Ablauf 
der eigentlichen Frist geschehen. Bei der 
steuerlichen Beurteilung der Kapitalge-
sellschaft spricht man häufig von einer 
Doppelbelastung, da die Gesellschaft ei-
nerseits die Gewinne und die Privatper-
son anderseits die Dividende von der 
Gesellschaft versteuern muss. Aufgrund 
der reduzierten Dividendenbesteuerung 
auf Stufe Privatperson und geeigneter 
Steuerplanung, kann diese wirtschaftli-
che Doppelbelastung jedoch stark redu-
ziert werden.

Liquiditätsplanung ist elementar
Cash is King – die Liquiditätsplanung ist 
elementar und muss zwingend in der 
Gründungsphase erstellt werden, denn 
ohne Liquidität kann auch eine etablierte 
und erfolgreiche Gesellschaft nicht über-
leben. Bei der Liquiditätsplanung geht es 
darum, zukünftige Geldabflüsse und -zu-
flüsse zu eruieren und frühzeitig geeigne-
te Massnahmen zur Liquiditätssicherung 
einzuleiten.
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